Lösungsvorschlag Klausur I:

1.1.
Streitwert:
Die Geldforderungen sind gem. § 48 I GKG iVm. §§ 3 ff ZPO als SW anzusehen (Hauptanspruch zu 1. und 2.). Beide Streitgegenstände sind gem. § 39 Abs.1 GKG zu addieren. Die neben dem Hauptanspruch geltend gemachten Zinsen bleiben gem. § 43 Abs. 1 GKG als Nebenforderung bei der Wertberechnung unberücksichtigt.
Ergebnis:
16.3830 + 9.970 = 26.800 EUR
1.2 (Kostenrechnung nach Eingang des Mahnbescheids)
	Tatbestand
	KV-Nr:
	Wert
	Betrag

	Mahnverfahren
	1100
	26.800
	238,00
(0,5 * 476)



1.2.1 Wann und nach welcher Vorschrift wurden die Kosten fällig (Datumsangabe)?
Mit Eingang des Antrags auf Erlass eines Mahnbescheids (A: 03.06.2025; B: 02.06.2025) wurde die Gebühr gem. § 6 Abs. 1 S. 1 GKG fällig.
1.2.2. Wer ist Kostenschuldner? Nennen Sie die hierzu einschlägige Vorschrift.
Kostenschuldner ist der Antragsteller des Mahnverfahrens gem. § 22 Abs. 1 S. 1 GKG.
1.2.3 Kann das Mahngericht den Erlass des Mahnbescheids davon abhängig machen, dass die Gebühr bezahlt wird? Nennen Sie die einschlägige Kostenvorschrift.
Nein, da das Verfahren maschinell geführt wird, wird der Mahnbescheid ohne Vorauszahlung erlassen, § 12 Abs. 3 S. 1, 2 GKG.
1.2.4 Wie werden die Kosten angefordert. Nennen Sie die einschlägigen Kostenvorschriften.
Die Kosten werden mit maschineller Kostennachricht angefordert, §§ 4 Abs. 2, 15 Abs. 1 und 26 Abs. 1 KostVfg.


1.3 Fertigen Sie die Kostenrechnung nach Eingang des Gesamtwiderspruchs.
	Tatbestand
	KV-Nr:
	Wert
	Betrag

	Mahnverfahren
	1100
	26.800
	238,00
(0,5 * 476)

	Verfahren im Allg.
	1210
	26.800
	1.428,00

	Anrechnung nach Abs. 1 der Vorbemerkung zu 1210 KV GKG
	1100
	26.800
	- 238,00

	
	
	Summe:
	1.428,00

	
	
	Abzgl. der vom Ast. geleistete Zahlung:
	- 238,00

	
	
	Rest:
	1.190,00



1.3.1 Wer ist Kostenschuldner? Nennen Sie die hierzu einschlägige Vorschrift.
Kostenschuldner ist der Antragsteller des Mahnverfahrens gem. § 22 Abs. 1 S. 2 GKG.
1.3.2 Kann das Mahngericht die Abgabe des Verfahrens an das Prozessgericht nach Eingang des Gesamtwiderspruchs davon abhängig machen, dass die Gebühr für das Verfahren im Allgemeinen bezahlt wird? Nennen Sie die einschlägige Kostenvorschrift.
Ja, die Abgabe wird gem. § 12 Abs. 3 S. 3 GKG von der Zahlung abhängig gemacht.

1.3.3 Wie werden die Kosten angefordert. Nennen Sie die einschlägigen Kostenvorschriften.
Die Kosten werden gem. §§ 4 Abs. 2, 15 Abs. 1, 26 KostVfg vom Antragsteller mit Kostennachricht angefordert.

2.1 Nennen Sie unter Angabe der einschlägigen Kostenvorschrift den Zeitpunkt (TT.MM.JJ), zu welchem die Gerichtsgebühr für das Verfahren vor dem Landgericht Berlin II entstanden ist.

Mit Eingang der Akten am Prozessgericht entsteht gem. Abs. 1 der Vorbemerkung zu KV 1210 GKG die Verfahrensgebühr und somit am 20.06.2025.
2.2 Prüfung und erläutern Sie unter Angabe der einschlägigen Kostenvorschrift, ob eine Ermäßigung der Verfahrensgebühr eingetreten ist.
Infrage kommt nur eine Ermäßigung gem. KV 1211 Nr. 4 GKG. Auf Grund der streitigen Kostenentscheidung ist der Tatbestand aber nicht erfüllt. Es bleibt bei der vollen Verfahrensgebühr KV 1210 GKG.
2.3 Fertigen Sie in Ihrer Funktion als Kostenbeamter des Landgerichts Berlin die Schlusskostenrechnung der Instanz unter betragsmäßiger Angabe der maximalen Mithaft der Parteien. 

	Tatbestand
	KV-Nr.:
	Wert
	Betrag
	Mithaft

	
	
	
	
	Kläger
	Beklagter

	Mahnverfahren
	1100
	26.800

	238,00

	238

	0

	Verfahren im Allg. 
	1210
	26.800
	1.428,00
	1.428
	

	Anrechnung nach Abs. 1 der Voremerkung zu 1210 KV GKG
	
	
	- 238,00
	
	

	
	9002
	17 Zustellungen abzgl. 10 FreiZU  7 abrechnungsfähige Zustellungen
	24,50
(7 * 3,5)
	24,50
	

	
	
	Summe:
	1.452,50
	1.452,50
	



I. Kostenschuld des Klägers:
	Vom Gesamtbetrag schuldet der Kläger 0%:
	0,00

	Bereits von K gezahlt:
(Vorauszahlung 1 + 2 Prozesskostenhälfte)
	- 1.428,00

	Auf die Kostenschuld des Beklagten werden im Rahmen der restlichen Mithaft verrechnet:
	1.428,00

	Rest:
	0,00



II. Kostenschuld des Beklagten:
	Vom Gesamtbetrag schuldet der Beklagte 100%:
	1.452,50

	Vom Überschuss des Klägers werden verrechnet:
	- 1.428,00

	Rest:
	24,50



2.3.1 Wann wurden die gerichtlichen Auslagen fällig (Datumsangabe) Nennen Sie die hierzu einschlägige Kostenvorschrift.
Alle Kosten sind spätestens mit Verkündung des Urteils am 20.08.2025 und der dort enthaltenen Kostenentscheidung gem. § 9 Abs. 3 Nr. 1 GKG fällig.

2.3.2 Wer ist Kostenschuldner. Nennen Sie die hierzu einschlägige Kostenvorschrift.
Kostenschuldner ist der Beklagte als Entscheidungsschuldner gem. § 29 Nr. 1 GKG.

2.3.3 Wie werden die Kosten angefordert?
Der Restbetrag wird vom Beklagten gem. §§ 4 Abs. 2, 15 Abs. 1, 25 KostVfg per Sollstellung erfordert.
3.1
Der Streitwert bemisst sich nach § 47 Abs. 1 S. 2 GKG. Mangels vorhandener Berufungsanträgen ist die beschwer maßgebend. Zinsen bleiben unberücksichtigt, § 43 Abs. 1 GKG.

3.2 
	Tatbestand
	KV-Nr.:
	Wert
	Betrag
	MIthaft

	
	
	
	
	Kläger und Berufungsbekl.
	Bekl. und Berufungskl.

	Verf. im Allgemeinen (II. Instanz)
	1221
	16.830
	374,50
	0,00
	374,50



3.2.1 Kostenschuldner?
Kostenschuldner ist der Beklagte und Berufungskläger gem. § 29 Nr. 1 GKG als Entscheidungsschuldner.

3.2.2. Anforderungsart?
Der offene Restbetrag wird vom Beklagten und Berufungskläger per Sollstellung gem. §§ 4 Abs. 2, 15 Abs. 1, 25 KostVfg erfordert.
